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der wichtigsten Bestimmungen der Gewerbeordnung, der Arbeiter-
Versicherungsgesetze und des Genossenschaftsrechtes dargetan werden.

Nach Beendigung der Prüfung beschließt die Kommission mit
Stimmenmehrheit, ob die Prüfung genügend, gut oder mit Aus¬
zeichnung bestanden oder ob sie nicht bestanden ist. Bei Stimmen¬
gleichheit entscheidet der Vorsitzende. Ist die Prüfung nicht bestanden,
so hat die Prüfungskommission einen Zeitraum zu bestimmen, vor
dessen Ablauf sie nicht wiederholt werden darf. Mehr als zweimal
darf die Prüfung nicht wiederholt werden. War das Meisterstück
für genügend befunden, so kann der Prüfling von der Anfertigung
eines neuen Meisterstückes entbunden werden. Das Ergebnis der
Prüfung wird am Schlüsse des Prüfungstermines durch den Vor¬
sitzenden bekannt gegeben. Ist die Prüfung bestanden, so hat die
Prüfungskommission darüber ein Zeugnis (Meisterbrief) aus¬
zustellen. Das Prüfungszeugnis ist kosten- und stempelfrei.

IV.

Der Gewerbebetrieb im
allgemeinen.

Die Bestimmungen über den Gewerbebetrieb sind in der Gewerbe¬
ordnung für das Deutsche Reich vom 15. Juni 1869, welche im
Laufe der Jahrzehnte verschiedene Abänderungen erfahren hat, ent¬
halten. Von besonderer Wichtigkeit aus diesen Abänderungsgesetzen
sind für den Handwerker das Jnnungsgesetz, das Arbeiterschutzgesetz
und das Handwerkergesetz.

Wesen der Gewerbefreiheit. Die Gewerbeordnung hält den
Grundsatz der Gewerbefreiheit fest, wonach der Betrieb eines
Gewerbes jedermann gestattet ist, es sei Mann oder Frau. Der
gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe, sowie desselben Gewerbes
in mehreren Betriebs- oder Verkaufsstätten ist erlaubt. Der Geschäfts¬
mann kann also Zweiggeschäfte eröffnen und darin auch andere als
selbstgefertigte Waren und Erzeugnisse verkaufen. Die Zunft oder
Innung darf hinsichtlich der Ausübung des Gewerbes keine ein¬
schränkenden Bestimmungen erlassen. Eine Unterscheidung von Stadt
und Land inbezug auf den Gewerbebetrieb und dessen Ausdehnung
gibt es nicht.


